
Verordnung zur Aufhebung der 
Verordnung über das Verbrennen holziger Gartenabfälle innerhalb der im 

Zusammenhang bebauten Ortsteile 
 
 
 
 

Aufgrund von Art. 23 der Gemeindeordnung erlässt die Gemeinde Poppenhausen folgende 
 
 

Verordnung zur Aufhebung der 
Verordnung über das Verbrennen holziger Gartenabfälle innerhalb der im Zusammenhang 

bebauten Ortsteile 
 
 

§ 1 
 

Die Verordnung über das Verbrennen holziger Gartenabfälle innerhalb der im 
Zusammenhang bebauten Ortsteile vom 20.09.1984 wird aufgehoben. 

 
 
 

§ 2 
 

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 

 

 
 
 
Poppenhausen, 27.03.2017 
 

Gemeinde Poppenhausen 
 
 
 
 
 

Nätscher 
1. Bürgermeister 


